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12 	 SCHUTZ VON INFORMATIONEN UND GEISTIGEM EIGENTUM 
12.1 	 GEHEIMHALTUNG VERTRAULICHER INFORMATIONEN
	 Vertrauliche Informationen jeglicher Art, die im Rahmen der beruflichen Tätigkeit erlangt 

werden � dazu gehören auch Informationen außerhalb des eigenen Tätigkeitsbereiches �, 
dürfen weder für die Verfolgung eigener Interessen genutzt noch für die Nutzung der Interessen 
Dri�er zugänglich gemacht werden.

	 Es ist sicherzustellen, dass Unternehmensinformationen jeglicher Art (Dokumente, Auszüge, 
Dateien, Zeichnungen, Pläne, Vordrucke usw. einschließlich Vervielfältigungen davon auf 
Papier sowie elektronischen oder anderen Datenträgern) immer sicher verwahrt werden. 
Müssen solche Informationen aus dienstlichen Gründen außerhalb des Unternehmens mitge-
nommen werden, sind diese gegen die Einsichtnahme oder den Zugriff Dri�er zu sichern.

	 Über sämtliche Betriebs- und Geschä�sgeheimnisse sowie konzern- und unternehmens
relevante Themen, insbesondere Forschungs- und Entwicklungsvorgänge, Akquisitionsstrate-
gien oder Akquisitionsziele sowie wesentliche Investitionen, unabhängig davon, aus welcher 
Informationsquelle diese stammen, ist strenge Verschwiegenheit zu wahren. Bei Einbindung 
externer Partner (z. B. Lieferanten, Berater) sind geeignete Geheimhaltungsvereinbarungen 
abzuschließen.

	 Informationen, aus denen Betriebs- und Geschä�sgeheimnisse ableitbar sind, sind ebenso 
vertraulich zu behandeln und dürfen nur jenen Mitarbeitern zugänglich gemacht werden, die 
diese im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit benötigen. Sie sind von den Mitarbeitern sicher 
aufzubewahren. Dies gilt auch für Informationen, an denen Vertragspartner des voestalpine-
Konzerns ein Geheimhaltungsinteresse haben � insbesondere, wenn hierfür eine entsprechen-
de Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen wurde.

	 Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit besteht auch nach Beendigung des Dienstverhältnis-
ses uneingeschränkt fort. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Geheimhaltungsbestim-
mungen der jeweiligen Dienstverträge.

12.2 	 GEISTIGES EIGENTUM 
	 Geistiges Eigentum (= Patente, Marken, Know-how) zählt zu den wichtigsten Ressourcen des 

voestalpine-Konzerns. Zur Sicherung des Vorsprungs im We�bewerb sind alle Mitarbeiter ver-
pflichtet, das geistige Eigentum zu schützen und zu verhindern, dass We�bewerber oder sons-
tige nicht autorisierte Dri�e Zugang zu diesem Wissen erhalten. Gleichzeitig respektiert die 
voestalpine das geistige Eigentum und Know-how ihrer We�bewerber und Geschä�spartner.
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13 	 SCHUTZ DES UNTERNEHMENSEIGENTUMS UND IT�NUTZUNG
	 Das Eigentum und die Ressourcen des voestalpine-Konzerns sind von den Mitarbeitern sach-

gemäß und schonend zu gebrauchen und vor Verlust, Diebstahl oder Missbrauch zu schützen. 
Kommunikationseinrichtungen des voestalpine-Konzerns, wie Internet, Intranet und E-Mail, 
sowie sämtliche Arbeitsmi�el dienen den betrieblichen Erfordernissen. Für eine allfällige pri-
vate Nutzung gelten gesonderte Regelungen der einzelnen Konzerngesellscha�en. 

	 Im Rahmen von IT-Nutzungen sind zur Begrenzung der allgemeinen Risiken die konzerna-
len Richtlinien und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. IT-Geräte (PC, Notebook usw.) sind 
immer in geeigneter Weise zu verwahren und im Rahmen der technischen Möglichkeiten mit 
einem Zugriffsschutz (z. B. Passwort) zu sichern. Persönliche Passwörter dürfen nicht an andere 
Mitarbeiter oder Dri�e weitergegeben werden. Für Vertretungen sind klare und nachweisliche 
Regelungen zu treffen. 

	 Sollten unternehmensbezogene Daten entwendet werden bzw. unauffindbar sein, ist unver-
züglich eine Meldung an den jeweiligen Vorgesetzten vorzunehmen. Betrif� dies elektronische 
Daten, sind in Absprache mit der zuständigen IT-Abteilung die Sperre der Zugriffsberechtigun-
gen oder andere geeignete Schri�e umgehend zu veranlassen, im Fall von personenbezoge-
nen Daten ist zudem der in der Datenschutzorganisationsrichtlinie festgelegte Meldeprozess 
einzuhalten. 

14 	 SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ
	 Die Sicherheit und die Gesundheit der Mitarbeiter sind für die voestalpine zentrale Grundwerte 

und haben oberste Priorität. Kontinuierliche Verbesserungen des Arbeitsumfelds sowie vielfäl-
tige Präventions- und Gesundheitsmaßnahmen sind das Fundament der erfolgreichen health-
&-safety-Unternehmenskultur des voestalpine-Konzerns. Alle Mitarbeiter haben die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz in ihrem Arbeitsumfeld zu fördern und die Sicherheitsstandards 
sowie die Richtlinien und Vorschri�en zum Arbeits- und Gesundheitsschutz zu befolgen. Dies 
gilt auch für Unternehmen und deren Mitarbeiter, die im Au�rag der voestalpine handeln.
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15 	 UMWELT � KLIMASCHUTZ
	 Nachhaltige Produktionsverfahren, ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und der 

Einsatz bestmöglicher Technologien sind ein fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie 
und operativen Tätigkeiten des voestalpine-Konzerns. Zugleich bilden diese Prämissen die 
Grundlage für den Anspruch auf langfristige Qualitätsführerscha� in Produkten und Services. 
Sämtliche Bereiche der Produktionske�e sind auf einen möglichst sparsamen Umgang mit 
Ressourcen (vor allem Rohstoffen und Energie) und eine Minimierung der Umweltauswirkun-
gen der Prozesse und Produkte ausgerichtet. Die intensive Forschung zur Entwicklung umwelt-
freundlicher Stahlerzeugungsprozesse und Produkte, Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, 
Emissionsverringerungen und Energieeinsparungen sowie ein transparentes und effizientes 
Umweltmanagement ermöglichen die nachhaltige Minimierung der Umweltauswirkungen der 
Prozesse und Produkte des voestalpine-Konzerns. 

16 	 VERBOT DES MISSBRAUCHS VON INSIDERINFORMATIONEN
	 Als börsenotiertes Unternehmen unterliegt die voestalpine AG strengen Anforderun-

gen des Kapitalmarktes. Dazu gehört das Verbot der Ausnutzung von Insiderinformatio-
nen zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil Dri�er. Der Handel mit Aktien und Anleihen der 
voestalpine�AG sowie von diesen abgeleiteten Finanzinstrumenten wie z. B. Optionen oder 
Zertifikaten ist streng verboten, wenn die handelnde Person über Informationen verfügt, die 
nach dem jeweils anwendbaren Recht als Insiderinformationen gewertet werden. Insider
informationen sind den voestalpine-Konzern betreffende Informationen, die nur einem einge-
schränkten Personenkreis zur Verfügung stehen und die, wenn sie allgemein bekannt würden, 
geeignet wären, den Kurs der voestalpine-Aktie zu beeinflussen. Die Ausnutzung von Insider
informationen ist gerichtlich strafbar und hat auch disziplinäre Konsequenzen zur Folge. 
Auch die interne oder externe Weitergabe von Insiderinformationen ist streng verboten und 
kann die gleichen rechtlichen Konsequenzen zur Folge haben. Für Details siehe Kapitalmarkt-
Compliance-Richtlinie der voestalpine AG (h�ps://voestalpine.net/compliance).

17 	 UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION
	 Alle Pressemi�eilungen und sonstigen für die Öffentlichkeit bestimmten Informationen des 

voestalpine-Konzerns oder einzelner Konzerngesellscha�en erfolgen ausschließlich über die 
jeweiligen Vorstände, Geschä�sführer oder Kommunikationsverantwortlichen. Dies bezieht 
sich sowohl auf klassische als auch auf digitale Kommunikation. Ausführliche Informatio-
nen zu diesem Thema finden sämtliche Mitarbeiter im voestalpine-Group-Communications-
Intranetbereich. 
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